
   

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen 

an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise – HFHHolzR 

(Fassung August 2005)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

1
 Erstellt auf Grundlage der Muster-HFHHolzR, Fassung Juli 2004. 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationssystem auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18) sind beachtet 
worden. 
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1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Gebäude, deren tragende, aussteifende oder raumab-

schließende Teile aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen, die nach bau-

rechtlichen Vorschriften  

- hochfeuerhemmend sein müssen, 

- allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrenn-

baren Baustoffen haben müssen und 

- deren Dämmstoffe nur aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen dürfen  

(§ 3 Abs. 2 LBOAVO). 

Die Richtlinie gilt für Holzbauweisen, die einen gewissen Grad der Vorferti-

gung haben wie Holztafel-, Holzrahmen- und Fachwerkbauweise; sie gilt nicht 

für Holz-Massivbauweisen wie Brettstapel- und Blockbauweise, ausgenom-

men Brettstapeldecken. 

 
2 Allgemeines 

Die Richtlinie stellt brandschutztechnische Anforderungen, die sich insbeson-

dere beziehen auf 

- die Baustoffe, 

- die Brandschutzbekleidung, 

- die konstruktive Ausbildung der Wand- und Deckenbauteile, Stützen und 

Träger einschließlich ihrer Anschlüsse, 

- die Öffnungen für Türen, Fenster und sonstige Einbauten und 

- die Installationsführungen. 

Durch diese Anforderungen sollen 

- ein Brennen der tragenden und aussteifenden Holzkonstruktionen, 

- die Einleitung von Feuer und Rauch in die Wand- und Deckenbauteile über 

Fugen, Installationen  oder Einbauten sowie eine Brandausbreitung inner-

halb dieser Bauteile und 

- die Übertragung von Feuer und Rauch über Anschlussfugen von raumab-

schließenden Bauteilen in angrenzende Nutzungseinheiten oder Räume  

verhindert werden. 

Die Richtlinie regelt außerdem die Überwachung der Herstellung und der Aus-

führung der Bauteile. 
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3 Anforderungen an Wand- und Deckenbauteile, Stützen und Träger 

 

3.1 Baustoffe 

3.1.1 Holz 

Bauschnittholz muss mindestens den Anforderungen der Sortierklasse S 10 

nach DIN 4074-1: 2003-06 genügen. Die Holzfeuchte muss 15 ± 3 % betra-

gen. Die Maßhaltigkeit der Querschnitte darf ± 1 mm bei der Messbezugs-

feuchte von 15% nicht überschreiten (Toleranzklasse 2 nach DIN EN 336: 

2003-09). 

 

3.1.2 Dämmstoffe 

Es sind Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einem Schmelzpunkt 

≥ 1000 °C gemäß DIN 4102-17: 1990-12 zu verwenden. Fugen von stumpf 

gestoßenen, einlagigen Dämmschichten müssen dicht sein. Bei zweilagigen 

Dämmschichten sind die Stöße zu versetzen. 

 

3.1.3 Folien 

Normalentflammbare Folien für die Bauteilabdichtung zur Erzielung einer 

Wind- bzw. Luftdichtheit sowie Dampfbremsen sind zulässig. 

 
3.2 Brandschutzbekleidung 

Die Brandschutzbekleidung muss eine Entzündung der tragenden einschließ-

lich der aussteifenden Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen während eines 

Zeitraumes von mindestens 60 Minuten verhindern und als K2602 nach DIN 

EN 13501-2 klassifiziert sein (brandschutztechnisch wirksame Bekleidung 

nach § 3 Abs. 2 LBOAVO). 

Die Brandschutzbekleidung muss allseitig und durchgängig aus nichtbrennba-

ren Baustoffen bestehen. Sie ist mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und 

Federverbindungen auszubilden. 

 

 

 

                                        

2 Die Klassen für die Brandschutzwirkung von Bekleidungen gemäß Entscheidung der Europäischen Kommission 2003/629/EG 
sind in der DIN EN 13501-2 noch nicht berücksichtigt. Bis zu einer entsprechenden Anpassung sind die Regelungen der 
Bauregelliste A Teil 2 zu beachten. 
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3.3 Bauteile 

3.3.1 Allgemeines 

Hochfeuerhemmende Bauteile mit einer Brandschutzbekleidung müssen auf 

der Grundlage der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen als REI 60, 

R60 bzw. EI 60 nach DIN EN 13501-2 klassifiziert sein. 

Hochfeuerhemmende Wände, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, 

und hochfeuerhemmende Wände notwendiger Treppenräume mit einer 

Brandschutzbekleidung müssen auf der Grundlage der Ergebnisse aus Feu-

erwiderstandsprüfungen als REI-M 60 bzw. EI-M 60 nach DIN EN 13501-2 

klassifiziert sein. 

 
3.3.2 Wände und Wandscheiben 

Hochfeuerhemmende Wände und Wandscheiben sind mit allseitiger Brand-

schutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 herzustellen. Sie sind mit umlaufenden 

Rahmenhölzern und einer formschlüssig verlegten, hohlraumfüllenden Däm-

mung aus Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 auszuführen. 

 
3.3.3 Decken 

Hochfeuerhemmende Decken sind an ihrer Unterseite mit einer Brandschutz-

bekleidung nach Abschnitt 3.2 herzustellen. Decken in Holzrahmen- oder 

Holztafelbauweise sind umlaufend mit Holzprofilen (sog. Verblockung, s. Bild 

1) auszuführen, die zwischen die Deckenbalken oder die Rippen einzubauen 

sind. 

Zwischen den Deckenbalken oder -rippen muss ein Dämmstoff nach Abschnitt 

3.1.2 flankenformschlüssig verlegt werden. 

Der Fußbodenaufbau (schwimmender Estrich oder schwimmender Fußboden, 

Trockenestrichelemente) muss einschließlich seiner Anschlussfugenausbil-

dung die Anforderungen an die Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 

entsprechend erfüllen. Dies gilt als erfüllt bei Verwendung eines auf mindes-

tens 20 mm dicken, nichtbrennbaren Dämmstoffen verlegten, mindestens 30 

mm dicken schwimmenden Estrichs aus nichtbrennbaren Baustoffen oder 

mehrlagigen Trockenestrichelementen aus insgesamt mindestens 25 mm di-

cken, nichtbrennbaren Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, wenn umlaufend 

Randstreifen aus nichtbrennbaren Baustoffen verwendet werden. 
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3.3.4 Stützen und Träger  

Hochfeuerhemmende Stützen und Träger sind mit allseitiger Brandschutz-

bekleidung nach Abschnitt 3.2 herzustellen. 

 

3.4 Anschlüsse von Stützen, Trägern, Wand- und Deckenbauteilen 
3.4.1 Allgemeines 

Im Anschlussbereich sind die Brandschutzbekleidungen der Bauteile nach Ab-

schnitt 3.3 mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen so 

auszubilden, dass keine durchgängigen Fugen entstehen (s. Bild 3). Außer-

dem sind die Anschlüsse so auszuführen, dass die Brandschutzbeklei-dung 

bei durch Brandeinwirkung entstehenden Verformungen nicht aufreißt. Dazu 

sind die Bauteile nach Abschnitt 3.3 im Anschlussbereich in Abständen von 

höchstens 500 mm mit Schrauben zu verbinden, die einen Schaftdurch-

messer von mindestens 12 mm haben und eine Einschraubtiefe von mindes-

tens 70 mm aufweisen müssen. Alternativ können Schrauben oder Gewinde-

stangen mit einem Mindestdurchmesser von 8 mm eingesetzt werden, wenn 

der Abstand der Verbindungsmittel nicht mehr als 500 mm beträgt und die er-

forderliche Verbindungskraft von mindestens 0,85 kN/lfm (unter Normal-

temperatur) nachgewiesen ist. Fugen sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu 

verschließen (z. B. Verspachtelung oder Deckleisten). 

Die Anschlüsse von Wänden und Decken mit einer geringeren Feuerwider-

standsfähigkeit als hochfeuerhemmend an Bauteile nach Abschnitt 3.3 müs-

sen so erfolgen, dass die Brandschutzbekleidung dieser Bauteile nicht unter-

brochen wird (s. Bilder 4 und 6). 

 

3.4.2 Anschlüsse von Wänden an Wände 

Die Anschlüsse sind so auszubilden, dass die jeweiligen Stiele in den Wänden 

miteinander verschraubt werden können, ggf. sind zusätzliche Stiele einzu-

bauen. Die Stiele der Wandkonstruktionen sind in Abständen von höchstens 

500 mm kraftschlüssig miteinander zu verschrauben (s. Bild 5).  

Abweichend von Abschnitt 3.4.1 kann anstelle eines Fugenversatzes der 

Brandschutzbekleidung in der Fuge ein mindestens 20 mm dicker Streifen aus 

Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 komprimiert eingebaut werden (s. Bild 5). 
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3.4.3 Anschlüsse von Wänden und Stützen an Decken 

Bei Anschlüssen von Wänden an Decken sind die Deckenbalken und die Ver-

blockung mit den umlaufenden Rahmenhölzern der Wände in Abständen von 

höchstens 500 mm zu verschrauben (s. Bild 1). Dieser Abstand gilt auch für 

den Anschluss von Decken an vertikal durchlaufende Wände (Spannrichtung 

der Deckenbalken parallel zum Rahmenholz der Wandkonstruktion) (s. Bild 2). 

In den vertikalen Fugen zwischen den Wand- und Deckenbauteilen muss ein 

mindestens 20 mm dicker Streifen aus Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 

komprimiert eingebaut werden. 

 

3.5 Öffnungen für Türen, Fenster und sonstige Einbauten 

Werden in hochfeuerhemmenden Bauteilen Öffnungen für Einbauten wie Fen-

ster, Türen, Verteiler und Lampenkästen hergestellt, ist die Brandschutzbeklei-

dung in den Öffnungsleibungen mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und 

Federverbindungen auszuführen (s. Bild 7).  

Werden an den Verschluss der Öffnungen brandschutztechnische Anforderun-

gen gestellt wie an Feuerschutzabschlüsse, Brandschutzverglasungen, Rohr- 

oder Kabelabschottungen und Brandschutzklappen, muss ein entsprechender 

baurechtlicher Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis vorliegen, der 

den Einbau dieser Abschlüsse in hochfeuerhemmende Bauteile nach Ab-

schnitt 3.3 regelt. 

 

 

4 Installationen 

 

4.1 Allgemeines 

Installationen (Leitungs- und Lüftungsanlagen) dürfen nicht in hochfeuerhem-

menden Bauteilen geführt werden. Sie sind  

vor Wänden bzw. unterhalb von Decken (s. Bild 8) oder in Schächten und Ka-

nälen zu führen. 

Für Öffnungen in hochfeuerhemmenden Wänden und Decken zur Durchfüh-

rung von Schächten, Kanälen und von Installationen gilt Abschnitt 3.5 ent-

sprechend.  
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4.2 Elektrische Leitungen3 

Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 dürfen einzelne  Leitungen oder einzel-

ne Hüllrohre aus nichtbrennbaren Baustoffen mit bis zu drei Leitungen, die zur 

Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit 

dienen, innerhalb von Wänden und Decken geführt werden. Bei Durchführung 

der Leitungen durch die Brandschutzbekleidung sind die verbleibenden Hohl-

räume in der Brandschutzbekleidung mit nichtbrennbaren Baustoffen zu ver-

spachteln.  

Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 dürfen einzelne Hohlwanddosen zum 

Einbau von Steckdosen, Schaltern und Verteilern eingebaut werden, wenn der 

Abstand zum nächsten Holzständer bzw. zur nächsten Holzrippe mindestens 

150 mm beträgt. Gegenüberliegende Hohlwanddosen müssen gefachversetzt 

eingebaut werden (s. Bild 9). Sie müssen innerhalb des Wandhohlraumes voll-

ständig von Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 umhüllt werden, wobei der 

hohlraumfüllende Dämmstoff im Bereich der Hohlwanddosen auf eine Min-

destdicke von 30 mm gestaucht werden darf. 

Die Absätze 1 und 2 gelten für Treppenraumwände nur für Leitungen, die aus-

schließlich der Versorgung des Treppenraums dienen; sie gelten nicht für 

hochfeuerhemmende Stützen und Träger nach Abschnitt 3.3.4 und Wände, 

die anstelle von Brandwänden zulässig sind. 

 

 

5 Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis für die Bauteile nach 

Abschnitt 3.3 

 

5.1 Verwendbarkeitsnachweis 

Für die Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist nach Maßgabe der Bauregelliste A Teil 

2 als baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis ( § 17 Abs. 3 LBO) ein allge-

meines baurechtliches Prüfzeugnis  erforderlich, das sich auf die Brand-

schutzbekleidung, die Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich der Element-

fugen und auf die brandschutztechnischen Anforderungen dieser Richtlinie 

bezieht. 

 

                                        

3 Lichtwellenleiter-Kabel und elektrische Kabel gelten als elektrische Leitungen (vgl. Nr. 2.1 der LAR Fassung März 2000). 
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5.2 Übereinstimmungsnachweis 

Für die Herstellung der Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist als Übereinstimmungs-

nachweis ein Übereinstimmungszertifikat (§ 24 LBO) erforderlich.  

 

 

6 Bauausführung 

Bauarbeiten nach dieser Richtlinie dürfen nur durch Unternehmen ausgeführt 

werden, die für diese Arbeiten geeignet sind (§ 44 LBO).  

Die prüfende Stelle nach § 3 BauPrüfVO hat im Rahmen der Überwachung 

der Bauausführung nach § 5 BauPrüfVO zusätzlich die ordnungsgemäße 

Bauausführung nach dieser Richtlinie zu überwachen und zu bescheinigen. 

 

 

Anhang  

Prinzipdarstellungen Bilder 1 bis 9  

 

 




















